Friedhofsordnung der Stadtgemeinde Schwechat

Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Schwechat, beschlossen in der Sitzung am 19.Februar 1971 unter TOP 22, geändert am 18.2.1972 TOP 24, 28.9.1978 TOP 9, 23.4.1981 TOP 10, 20.11.1997 TOP 39 und 19.11.1998 TOP 34, mit der gemäß § 30 Abs. 3 NÖ Leichen- und Bestattungsgesetz 1978, LGBl. 9480-0 eine Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Stadtgemeinde Schwechat erlassen wird.

I.

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Eigentum, Betrieb und Verwaltung

1. Die Stadtgemeinde Schwechat ist Eigentümerin des Waldfriedhofes und des Friedhofes in Mannswörth. Durch die Übergabe von Teilen des Friedhofes zur Benützung tritt keine Änderung der Eigentumsrechte ein. 

2. Die Stadtgemeinde Schwechat hält den Betrieb der Friedhöfe und deren Einrichtungen ohne Unterbrechung aufrecht, und trifft in ausreichendem Maße Vorsorge für die Bestattung der im Gemeindegebiet Verstorbenen. 

3. Die Aufsicht über die Verwaltung der Friedhöfe führt der zuständige Stadtrat. Diesem steht – auf Grund des Arbeitsverteilungsplanes der Stadtgemeinde Schwechat – die Abteilung VII mit dem 

Sachbearbeiter für die Friedhofsverwaltung zur Verfügung, der die Agenden der eigentlichen Friedhofsverwaltung nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung zu führen hat.

§ 2 Gräberverzeichnis, Friedhofsplan

1. Bei der Friedhofsverwaltung liegen Gräberverzeichnisse, aus denen die Identität der auf den Friedhöfen Bestatteten hervorgeht, sowie Friedhofspläne über die Lage der einzelnen Grabstellen zur allgemeinen Einsichtnahme während der Amtsstunden auf. 

2. In den Friedhofsplänen ist folgendes planlich dargestellt. 

a. die Gräberarten (Ausmaße) 

b. die Grabstellen, ihre Reihenfolge und Bezeichnung 

c. die Verkehrsflächen 

d. die Grünanlagen 

e. die Friedhofsobjekte 

f. die Wasserstellen 

g. die Ablagerungsstätten 

3. Die Friedhofspläne sind für die Anlage, Erschließung, und Benützung der Friedhöfe allein maßgebend. Die Pläne und Legenden bilden einen wesentlichen Bestandteil dieser Friedhofsordnung.

§ 3 Benützungsrecht an einer Grabstelle

1. Um die Zuweisung einer Grabstelle ist bei der Friedhofsverwaltung unter Angabe des 

gewünschten Friedhofes, der gewünschten Grabart und der örtlichen Lage der Grabstelle (Friedhofsplan) anzusuchen.

2. Über das Ansuchen wird mit Bescheid entschieden. Der Bewilligungsbescheid hat den  

Namen des Benützungsberechtigten, die genaue Bezeichnung der Grabstellen und der Grabart, das Datum des Ablaufes des Benützungsrechts zu enthalten. Es ist ihm ein Hinweis anzuschließen, dass

a. nach dem Tode des Benützungsberechtigten das Benützungsrecht auf dessen Erben übergeht; 

b. die Erben verpflichtet sind, den Übergang des Benützungsrechtes der Friedhofsverwaltung   

bekanntzugeben;

c) mehrere Erben innerhalb der vom Bürgermeister festgesetzten Frist einen gemeinsamen Bevollmächtigten namhaft zu machen haben. Wird innerhalb der festgesetzten Frist kein Bevollmächtigter namhaft gemacht, so hat der Bürgermeister einen Bevollmächtigten aus dem Personenkreis der Erben durch Bescheid zu bestellen, wobei in erster Linie der Ehegatte, dann eines der großjährigen Kinder, dann die Eltern zu berufen sind; die in dieser Reihenfolge später Genannten jedoch nur dann, wenn die vorher Genannten nicht vorhanden sind, oder verzichten.

1. Bei Übertragung unter Lebenden kann das Benützungsrecht nur mit Zustimmung des Bürgermeisters an eine andere physische oder juristische Person übertragen werden. 

2. Das Ansuchen um Zuweisung eines Grabes darf bei Gemeindemitgliedern sowie bei Auswärtigen, die in der Gemeinde verstorben oder in deren eigener Gemeinde kein Friedhof vorhanden ist, nicht abgelehnt werden. 

§ 4 Dauer des Benützungsrechtes

1. Die Entrichtung der Grabstellengebühr (siehe Friedhofsgebührenordnung) berechtigt zur Benützung der Grabstelle auf die Dauer von 10 Jahren. Bei Grüften beträgt die Dauer des Benützungsrechtes erstmalig 30 Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung wie bei Gräbern. Die Fristen sind stets von dem maßgebenden Ereignis nächstfolgenden Jahresbeginn zu rechnen. 

2. Der Benützungsberechtigte bzw. dessen Bevollmächtigter ist nachweislich längstens 6 Monate vor Ablauf des Benützungsrechtes von der Friedhofsverwaltung davon in Kenntnis zu setzen, mit welchem Tage des Benützungsrecht erlischt und unter welchen Bedingungen es weiter verlängert werden kann. 

§ 5 Erneuerung des Benützungsrechtes

1. Über Antrag ist das Benützungsrecht jeweils auf die Dauer von 10 Jahren zu erneuern, wenn ein diesbezügliches Ansuchen innerhalb von 6 Monaten vor Ablauf des Benützungsrechtes bei der Friedhofsverwaltung eingebracht wird. Eine Erneuerung des Benützungsrechtes findet nicht statt, wenn 

a. der Friedhof aufgelassen wird; 

b. der Friedhof wegen Raummangels gesperrt ist; 

c. der Gemeinderat wegen der begrenzten Belagsmöglichkeiten des Friedhofes generell beschlossen hat, bis auf weiteres keine Erneuerung des Benützungsrechtes zuzulassen und dieser Beschluss ortsüblich kundgemacht worden ist. 

1. Eine Erneuerung des Benützungsrechtes kann ferner vom Bürgermeister abgelehnt werden, wenn während der letzten Jahre des abgelaufenen Benützungszeitraumes die Grabstelle durchwegs in einem verwahrlosten Zustand belassen worden war. 

2. Bei Grüften ist mit Ausnahme des Falles, dass der Friedhof aufgelassen wird, eine mindestens dreimalige Erneuerung des Benützungsrechtes zuzulassen. 

§ 6 Grabstellenvergebung

1. Um Zuweisung einer Grabstelle ist mittels Anmeldeformular der Stadtgemeinde Schwechat unter Beifügung des Beerdigungsscheines anzusuchen. 

2. Die Vergabe der Grabstellen erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 

3. Die Belegung der einzelnen Grabstellen findet in der Reihenfolge der Anmeldung statt. 

4. Die vorhandene Notgruft (Reservegrabstelle) kann nur dann benützt werden, wenn die für die Leiche bestimmte Gruft noch nicht fertiggestellt ist, oder eine Leiche aus einer Grabstelle enterdigt und vorübergehend beigesetzt werden muss. 

5. Die Bewilligung zur Benützung der Notgruft wird von der Friedhofsverwaltung gegen die Entrichtung der Benützungsgebühr nach der Friedhofsgebührenordnung und einer Sicherstellungssumme auf die Dauer von 6 Monaten erteilt. Jede längere Benützung bedarf einer besonderen Bewilligung der Friedhofsverwaltung. Wird nach Ablauf der Frist die beigesetzte Leiche trotz Aufforderung nicht endgültig beerdigt, so kann die Friedhofsverwaltung sie auf Kosten des Benützungsberechtigten unter Verwendung der Sicherstellungssumme in einem Reihengrab bestatten. 

(6) Für die der Friedhofsverwaltung zur Verwahrung übergebenen Aschenkapseln gelten die

vorstehenden Bestimmungen sinngemäß.

§ 7 Ausgestaltung und Erhaltung einer Grabstelle

(1) Grabstellen sind innerhalb von 6 Monaten nach Erwerb des Benützungsrechtes entsprechend der Würde des Ortes und den besonderen Bestimmungen für die einzelnen Friedhöfe entsprechend auszugestalten. Für die dauernde Pflege der Grabstellen und den guten Zustand der aufgestellten Grabdenkmäler ist zu sorgen.

(2) Die Errichtung eines Grabdenkmales ist an die Bewilligung des Bürgermeisters gebunden. Dem schriftlichen Ansuchen um eine solche Bewilligung ist eine Beschreibung des Denkmales unter Angabe der Grabinschrift beizulegen.

Ist die Aufstellung über 2 m hoher und 2 m breiter Denkmäler, figuraler Grabdenkmäler oder Grabmalüberdachungen beabsichtigt, ist dem Ansuchen eine Skizze anzuschließen.

(3) Die Bewilligung kann versagt werden, wenn das geplante Denkmal dessen Inschrift der Weihe und dem Ernst, der Eigenart der gesamten Anlage des Friedhofes, oder den besonderen 

Bestimmungen für die einzelnen Friedhöfe widerspricht. Weiters auch, wenn das Denkmal

geeignet ist, das Benützungsrecht anderer Grabstellen zu beeinträchtigen.

1. Das Aufstellen unpassender Gefäße, wie Blechdosen, Flaschen, Einsiedegläser und dergleichen,  

zur Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. Sie können von der Friedhofsverwaltung ohne vorherige Verständigung des Benützungsberechtigten entfernt werden.

§ 8 Bau von Grüften

(1) Wenn das Benützungsrecht an einer Gruft erworben wird, hat der Benützungsberechtigte die Ausmauerung einschließlich des Vorschriftssteinbelages innerhalb der von der Friedhofsverwaltung bedungenen Frist herzustellen.

(2) Die Herstellung der Gewände und der Einfassungen an Ort und Stelle oder zusammen mit der Fundierung bzw. Ausmauerung aus einem Stück ist untersagt. Für die Gewände oder Einfassungen und die Deckel darf nur Kunst- oder Naturstein verwendet werden. Die Deckel dürfen keine Öffnungen oder Aussparungen aufweisen. Alle Fugen an der Oberfläche müssen mit Steinkitt sorgfältig ausgefüllt werden.

(3) Die Ausmauerung von Grabstellen besorgt - über Ansuchen - die Stadtgemeinde Schwechat durch befugte Gewerbetreibende.

§ 9 Verfall von Grabstellen und Grabdenkmäler

(1) Entsprechen Gedenkzeichen, Einfassungen, Ausschmückungen sowie sonstige Grabausstattungen nicht den einschlägigen Bestimmungen, werden erforderliche Genehmigungen nicht eingeholt oder sind Gedenkzeichen, Einfassungen sowie sonstige bauliche Herstellungen ganz oder teilweise baufällig, so hat der Benützungsberechtigte über Aufforderung der Friedhofsverwaltung binnen 4 Monaten für die Änderung, Instandsetzung oder Entfernung zu sorgen. Bei Nichterfüllung der Aufforderung kann die Friedhofsverwaltung über das Denkmal und bei Baufälligkeit einer Gruft auch über die Grabstelle aus freiem Ermessen verfügen.

(2) Denkmäler, Kreuze, Einfassungen und sonstige Ausstattungsgegenstände auf Grabstellen,an denen das Benützungsrecht erloschen ist und die ein Jahr lang mit der Aufschrift "Heimgefallen Benützungsrecht in der Verwaltung erfragen" gekennzeichnet waren, gehen, wenn sie nicht innerhalb dieses Zeitraumes nach einer vorher bei der Stadtgemeinde eingeholten Bewilligung vom Verfügungsberechtigten auf eigene Kosten aus dem Friedhof entfernt worden sind, in das Eigentum der Stadtgemeinde Schwechat über. Die Stadtgemeinde Schwechat kann dann frei über sie verfügen.

(3) Gruft- und Grabdeckeln über ausgemauerten Grabstellen werden unter Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 nur dann ausgefolgt, wenn der Verfügungsberechtigte vorher für die anderweitige Beerdigung der in der Grabstelle beigesetzten Leichen Sorge trägt. Ausmauerungen von Grüften und Grabkammern dürfen beim Heimfall der Grabstelle nicht entfernt werden und gehen ohne Entschädigung in das Eigentum der Stadtgemeinde Schwechat über.

(4) Soll von einer Grabstelle, an welcher das Benützungsrecht noch nicht abgelaufen ist, ein Grabdenkmal oder ein sonstiger Ausstattungsgegenstand zum Zwecke der Ausbesserung oder aus anderen Gründen vorübergehend entfernt werden, so darf dies nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung – bei Nachweis des schriftlichen Einverständnisses des Benützungsberechtigten erfolgen. Soll ein Grabdenkmal oder ein anderer Ausstattungsgegenstand ersetzt werden, so ist bei Gräbern mindestens ein Eisenkreuz mit Steinsockel, bei Grüften ein entsprechendes anderes Grabdenkmal aufzustellen und hiezu vorher die schriftliche Bewilligung der Friedhofsverwaltung einzuholen. Die endgültige Wegnahme eines Grabdenkmales ist nur mit Bewilligung der Friedhofsverwaltung zulässig.

§ 10 Bestattungspflicht

(1) Jede Leiche ist nach Ablauf von 48 und vor Ablauf von 96 Stunden nach Ausstellung des Totenbeschaubefundes zu bestatten. Bei Abgabe einer Leiche an ein anatomisches Institut oder mit Bewilligung des Bürgermeisters kann von dieser Frist abgesehen werden. Im letzteren Falle jedoch nur, wenn keine sanitätspolizeilichen Bedenken entgegenstehen.

(2) Zur Obsorge für die Bestattung sind grundsätzlich die nahen Verwandten in folgender Reihenfolge verpflichtet:

a) Der Ehegatte, so ferne er mit dem Verstorbenen im Zeitpunkt dessen Todes in aufrechter Ehe gelebt hat;

b) die Kinder (Wahlkinder) ersten Grades gemeinsam;

c) die Eltern (Wahleltern) gemeinsam;

d) die übrigen Nachkommen gemeinsam;

e) die Großeltern gemeinsam;

f) die Geschwister gemeinsam;

g) in Ermangelung der unter a) bis f) genannten Personen, jene Personen, die mit dem Verstorbenen bis zu seinem Tode in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Hausgemeinschaft gelebt haben.

§ 11 Einsargung

(1) Die Leichen müssen in Holz- oder Metallsärgen, oder in aus gleichwertigen Material hergestellten Särgen zur Beerdigung überbracht werden. Die Särge müssen genügend widerstandsfähig und vollkommen flüssigkeitsdicht sein.

(2) Jeder Sarg ist mit einem Zettel zu versehen, aus dem der Name des Verstorbenen und der für die Beerdigung vorgesehene Zeitpunkt zweifelsfrei hervorgeht.

(3) Die Särge dürfen die inneren Normalmasse der Grabstellen nicht überschreiten. Die Verwendung von Übersärgen und Sargkisten ist nicht gestattet.

(4) In Grüften dürfen nur Metallsärge oder mit Metall ausgelegte Hartholzsärge verwendet werden 

Diese Särge müssen verlötet sein. Die Verlötung ist dem Gemeindearzt der Stadtgemeinde Schwechat rechtzeitig anzumelden und wird von diesem überprüft.

(5) Auf Särge, Sargreste, die bei Enterdigungen oder Grabauflassungen anfallen, haben die Benützungsberechtigten keinen Anspruch, sie gehen in das Eigentum der Stadtgemeinde Schwechat über. Holzsärge sind zu vernichten, Metallsärge nach ihrer mechanischen Reinigung und Entwesung der Verschrottung zuzuführen.

§ 12 Aschenkapseln

(1) Zur Aufnahme der Asche eingeäscherter Leichen müssen Kapseln aus Metall verwendet werden.

(2) Die Kapseln müssen verlötet und mit dem Namen der eingeäscherten Leichen in deutlich lesbarer und dauerhafter Schrift versehen sein.

(3) Die Bestimmungen des § 10 Abs. 5 gelten sinngemäß. Wird das Recht nach Erlöschen der Belagsdauer nicht verlängert, so kann die Friedhofsverwaltung die beigesetzten Aschenkapseln samt Urnen entfernen. Die Asche wird in diesem Falle an geeigneter Stelle des Friedhofes in würdiger Weise der Erde übergeben.

§ 13 Zeit der Beerdigung

Der Beerdigungstag und die Tagesstunde innerhalb welcher eine Beerdigung stattfindet, wird ausschließlich von der Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit dem Bestattungsunternehmen bestimmt.

§ 14 Leichenkammer, Aufbahrungshalle, Leichentransport

(1) Nach der Totenbeschau ist jede Leiche in die Aufbahrungshalle oder in die Leichenkammer zu überführen.

(2) Jede Leichenüberführung innerhalb des Gemeindegebietes ist durch ein Bestattungsunternehmen, mit hiezu geeigneten und für diesen Zweck ausschließlich bestimmten Fahrzeugen, durchzuführen.

(3) Aufbahrungen dürfen nur in der Aufbahrungshalle vorgenommen werden. Außerhalb einer Aufbahrungshalle darf eine Leiche nur mit Bewilligung des Bürgermeisters aufgebahrt werden.

Diese Bewilligung ist zu verweigern, wenn sanitätspolizeiliche oder sonstige Bedenken entgegenstehen.

§ 15 Beerdigung, Enterdigung und Überführung

(1) Die Beerdigung einer Leiche (Beisetzung einer Urne) auf dem Friedhof bedarf der Bewilligung des Bürgermeisters. Die Bewilligung der Beerdigung ist zu versagen, wenn in der Grabstelle die zulässige Anzahl von Leichen bereits beigesetzt ist.

(2) Die Enterdigung einer Leiche ist nur zum Zwecke der Umbettung oder der Überführung zulässig und bedarf der Bewilligung des Bürgermeisters. Diese ist zu erteilen, wenn sanitätspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.

(3) Das Öffnen und Schließen von Gräbern, Grüften und Urnen, sowie die Beisetzung von Leichen und Urnen ist nur dem von der Friedhofsverwaltung bestellten Personal gestattet.

(4) Die Überführung einer Leiche auf einen anderen als den zum Sterbeort oder Auffindungsort gehörenden Friedhof oder in eine Feuerbestattungsanlage ist nur mit Bewilligung des für den Sterbeort oder Auffindungsort zuständigen Bürgermeisters zulässig.

Diese ist zu erteilen, wenn sanitätspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.

Keiner Bewilligung bedürfen:

a. Überführungen innerhalb des Gebietes einer Ortsgemeinde oder in die Nachbargemeinde des Sterbeortes; 

b. Überführungen von Leichen in ein anatomisches Universitätsinstitut, die von diesem selbst besorgt werden; 

c. Überführungen der die Aschenreste enthaltenden Urne, sowie Überführungen von Gebeinen, die frei von organischen Verwesungsprodukten sind. 

§ 16 Verkehr von Gewerbetreibenden im Friedhof

(1) Jede Ausführung von gewerblichen Arbeiten darf, soweit in dieser Friedhofsordnung keine Beschränkungen verfügt sind, nur von den hiezu befugten Gewerbetreibenden durchgeführt werden.

Die Gewerbetreibenden haben die bestehenden Vorschriften einzuhalten und den Weisungen der Friedhofsverwaltung bzw. der von ihr Beauftragten Folge zu leisten.

(2) Gewerbetreibende oder deren Arbeitskräfte haben sich vor Beginn der Arbeiten in der Friedhofskanzlei zu melden.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Arbeitskräfte haften für die infolge ihrer Tätigkeit in den Friedhofsanlagen verursachten Schäden. Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass hiedurch die Ordnung, der Ernst und die Würde des Friedhofes sowie die Beerdigungsfeierlichkeiten und Veranstaltungen in keiner Weise gestört werden.

(4) Das Fotografieren von Leichenzügen, Aufbahrungen und Grabstellen ist nur mit Bewilligung der Friedhofsverwaltung und einer schriftlichen Einverständniserklärung der Angehörigen gestattet.

Das Fotografieren von Leichen ist- unter den gleichen Voraussetzungen- in den Aufbahrungsräumen nur vor dem Beginn der Zeremonie gestattet, wenn das Öffnen des Sarges vom Totenbeschauarzt nicht verboten worden ist und nicht andere Gründe dagegen sprechen.

§ 17 Verhalten auf den Friedhöfen

(1) Jedes der Würde des Ortes abträgliche Benehmen ist untersagt. Es ist daher insbesondere verboten in den öffentlich zugänglichen Räumen der Friedhöfe zu rauchen, in die Friedhöfe Hunde mitzunehmen, von Anlagen oder fremden Gräbern Pflanzen auszureißen oder zu pflücken, Friedhofsanlagen, Gräber, Grabdenkmäler und sonstige Ausstattungs- und Ausschmückungsgegenstände zu beschädigen oder zu verunreinigen, in den Friedhöfen zu betteln, zu hausieren, zu agentieren oder eine wie immer geartete Reklametätigkeit zu entfalten.

(2) Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art in den Friedhöfen ist untersagt. Ausgenommen ist das Friedhofspersonal. Sonstige Ausnahmebewilligungen erteilt die Friedhofsverwaltung.

(3) Den Anordnungen und Weisungen der mit der Aufrechterhaltung der Ruhe, der Ordnung und des Anstandes in den Friedhöfen betrauten Bediensteten ist unbedingt Folge zu leisten. Personen, die trotz erfolgter Abmachung den Anordnungen keine Folge leisten und den Bestimmungen der Friedhofsordnung zuwiderhandeln sind anzuzeigen und können aus dem Friedhof gewiesen werden.

(4) Die Bediensteten des Friedhofes sind verpflichtet, allen Friedhofsbesuchern mit Anstand zu begegnen.

(5) Die Annahme von Trinkgeldern und Geschenken ist den Bediensteten des Friedhofes untersagt.

(6) Der Besuch der Friedhöfe ist zu folgenden Zeiten gestattet:

1.Mai bis 30.September; Täglich von 7-20 Uhr

1.Oktober bis 30.April ; Täglich von 7-18 Uhr

§ 18 Beschwerden

Beschwerden gegen die mit der Handhabung der Friedhofsordnung betrauten Personen sind beim Rathaus der Stadtgemeinde Schwechat schriftlich oder mündlich einzubringen.

§ 19 Haftung

(1) Für die auf Grabstellen angebrachten Grabdenkmäler, Grabbepflanzungen und sonstigen Grabausstattungen übernimmt die Stadtgemeinde Schwechat hinsichtlich von Diebstählen oder Beschädigungen keinerlei Haftung.

(2) Dem Benützungsberechtigten steht auch kein Anspruch für einen Ersatz von Schäden zu, welche durch die Benützung der Grabstelle verursacht werden.

§ 20 Strafbestimmungen

Übertretungen dieser Friedhofsordnung werden, so ferne der Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach dem NÖ Friedhofsbenützungs- und Gebührengesetzes 1974, LGBl.Nr. 9470-3 bzw. nach dem NÖ Leichen- und Bestattungsgesetz 1978, LGBl.Nr.9480-0, darstellt, nach den genannten Gesetzen bestraft. Die Nichtbefolgung der Bestimmungen des § 17 Abs. 1 und 2 stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird gemäß Art. VII EGVG 1991 bestraft.

§ 21 Einsichtnahme in die Friedhofsordnung

Die Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Stadtgemeinde Schwechat liegt zur öffentlichen Einsichtnahme bei den Friedhofswärtern und in der Friedhofsverwaltung auf.

§ 22 Schlußbestimmungen

Diese Friedhofsordnung tritt am 17.3.1971 in Kraft.

Am gleichen Tage treten die vom Gemeinderat am 27.11.1959 unter TOP 15 und am 15.9.1967 unter TOP 21 beschlossenen Friedhofsordnungen außer Kraft.

 

II.

Besondere Bestimmungen für den Waldfriedhof der Stadtgemeinde Schwechat

 

§ 23 Ausgestaltung des Waldfriedhofes

Zur Erzielung einer möglichst einheitlichen Ausgestaltung des überwiegenden Teiles des Waldfriedhofes werden bestimmte Bedingungen – hinsichtlich der Ausmaße, der Beschaffenheit der Grabdenkmäler und der sonstigen Grabausstattung festgelegt. Nur auf den Gräberfeldern 5, 11 und 14 ist die Errichtung von Grabstellen in herkömmlicher Art gestattet.

§ 24 Grabarten und deren Ausführung

(1) Zur Aufnahme der Leichen dienen folgende Grabarten

a. Gemeinsame Gräber (Fürsorgegräber): 

b. Einzelne Reihengräber: 

zur Aufnahme einer Leiche eines Erwachsenen oder einer Leiche eines Kindes bis zu 10 Jahren.

c. Familiengräber: 

1. zur Aufnahme bis zu 4 Leichen 

2. zur Aufnahme bis zu 8 Leichen 

a. Grüfte: 

1. zur Aufnahme bis zu 3 Leichen 

2. zur Aufnahme bis zu 6 Leichen 

3. zur Aufnahme bis zu 12 Leichen 

a. Urnengräber: 

1. zur Beisetzung bis zu 4 Urnen 

2. zur Beisetzung bis zu 8 Urnen 

3. zur Beisetzung von mehr als 8 Urnen 

a. Urnennischen im Urnenhain: 

1. zur oberirdischen Beisetzung bis zu 2 Urnen 

2. zur oberirdischen Beisetzung bis zu 4 Urnen 

a. Ehrengräber: 

(2) Die Ausmaße der Grabstellen regelt der Friedhofsplan ( § 2 ).

Für die Beisetzung in Familiengräbern und Grüften gilt, dass der Leiche eines Erwachsenen

2 Leichen von Kindern unter 10 Jahren oder 4 Aschenkapseln gleichgehalten werden.

§ 25 Gärtnerische Ausschmückung von Grabstellen

(1) Zur Erzielung einer im gärtnerischen Sinne einheitlichen Ausgestaltung des Waldfriedhofes sowie zur Wahrung eines würdigen Friedhofsbildes besorgt die Herstellung der Anpflanzungen, die Pflege und Ausschmückung der Grabstätten, die Friedhofsgärtnerei der Stadtgemeine Schwechat. Eine Ausnahme von dieser Bestimmung ist dann möglich, wenn der Benützungsberechtigte die Pflegearbeiten und die Ausschmückung selbst durchführt oder von einem gewerblichen befugten Unternehmen nach den bestehenden Vorschriften ausführen lässt.

(2) Für die gärtnerische Ausschmückung der Grabstellen gelten die von der Stadtgemeinde Schwechat nachstehend angeführten Richtlinien. Auf allen Friedhofsflächen, mit Ausnahme der Gräberfelder 5,11und 14, dürfen nur Flachgräber hergestellt werden. Die Rahmengestaltung der Grabreihen, zu denen u.a. Hecken, Deckpflanzen, Leistensteine und Trittplatten gehören, besorgt ausschließlich die Stadtgemeinde Schwechat.

(3) Einfache Reihengräber dürfen nur mit Rasen, Rasenersatz und Blumen bepflanzt werden.

(4) Auf der Notgruft und auf Notgräbern dürfen nur Kränze und sonstige Blumengebinde niedergelegt werden.

(5) Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf Grabstellen ist grundsätzlich verboten. Niedrige Ziersträucher können auf den Grabstellen gepflanzt werden, wenn dadurch der Ausblick auf das Nachbargrab und das Betreten der Wege nicht behindert wird.

(6) Die Verwendung von Kies, Riesel, Schotter, Steinen und Platten sowie anderer Gegenstände aus Holz, Metall, Stein und sonstige Materalien zur Ausstattung oder Schmückung der Grabstellen ist nicht gestattet. Auf Grabstellen der Felder 5, 11 und 14 ist die Verwendung von Kies zur Ausstattung oder Schmückung der Grabstellen gestattet.

(7) Mit der gärtnerischen Ausgestaltung ist am Kopfteil des Grabes im Anschluss an das Grabzeichen zu beginnen.

(8)Die Instandhaltung und Schmückung der Ehrengräber wird im Einverständnis mit den Angehörigen ausschließlich von der Stadtgemeinde Schwechat veranlasst.

(9) Sollte infolge von Neubelegungen, Naturkatastrophen, Setzungen und Fremdbeschädigung die Ausschmückung ganz oder teilweise zerstört werden, trägt der Benützungsberechtigte die Kosten der Neuherstellung.

§ 26 Aufstellung von Grabdenkmälern, Grabzeichen und Grabsteineinfassungen

1. Auf gemeinsamen Gräbern und einzelnen Reihengräbern dürfen nur Kreuze bis zu einer Gesamthöhe von 0,90 m aus Holz, Eisen-,Natur- oder Kunststein, die in Sockeln aus Natur- oder Kunststein zu befestigen sind, oder entsprechend standsichere Pulte aus Stein oder Kunststein mit einer Höhe bis zu 0,50 m und einer Grundfläche von 35 x 22 cm, die 5 cm tief in die Erde einzulassen sind, aufgestellt werden. 

2. Bei Familiengräber - mit Ausnahme der Gräberfelder 5,11 und 14 - können Gedenkzeichen aus Naturstein oder Kunststein oder Kreuze aus Holz, Schmiedeeisen und Metallguss errichtet werden, welche ausnahmslos zu fundieren sind und nicht höher als 1,40 m sein dürfen. Breite 1,00 m, bei Doppelgräbern maximal 2,00 m. 

Auf den Gräberfeldern 5,11 und 14 ist die Gesamthöhe der Anlage mit 2,00 m begrenzt.

3. Die Grabdenkmäler sind allgemein ohne Sockel, Jardiniere bzw. Blumenvasen auszuführen. Grablaternen können entweder gesondert in zugelassener Art auf Natur-oder Kunststeinsockel in einem Ausmaß bis 22x32x10 cm oder harmonisch in das Grabdenkmal eingelassen, zur Aufstellung gebracht werden. Grabsteine sind allseitig steinmetzmäßig zu bearbeiten. (Rückseite nicht glänzend). Die Herstellung von Grabeinfassungen und das Auflegen von Steindeckeln und Steinplatten ist verboten, desgleichen die Aufstellung von Sitzgelegenheiten aller Art auf und bei Grabstellen. 

4. Grabeinfassungen bzw. Steindeckel dürfen nur auf den Gräberfeldern 5, 11 und 14 aus einzelnen Werkstücken in Natur- oder Kunststein hergestellt werden, müssen eine Stärke von 8 – 20 cm aufweisen und entsprechend fundiert sein. Die teilweise Eindeckung(Mitteldeckel) von Grabstellen durch Steindeckel mit entsprechender Festigkeit für die weitere Abnahme im Zuge von Beerdigungen ist auf den Gräberfeldern 5, 11 und 14 gestattet. Im Falle ihrer Ausführung wird die lichte Grabbreite bzw. Grablänge von der Friedhofsverwaltung bekanntgegeben. Die Herstellung der Einfassung an Ort und Stelle, aus einzelnen Steinen oder zusammen mit der Fundierung aus einem Stück, sowie die Verwendung von anderen Materalien als Natur- oder Kunststein ist ausnahmslos verboten. 

5. Bei Urnengräbern zur Beisetzung bis zu 8 und mehr Urnen können Grabdenkmäler aus Natur- oder Kunststein mit einer maximalen Höhe von 0,80 m und einer Breite von 0,70 m errichtet werden, die Sichtfläche darf jedoch höchstens 0,5 m2 betragen. Die Denkmäler sind ausnahmslos zu fundieren. 

6. Für jede Grabsteinaufstellung ist bei der Friedhofsverwaltung schriftlich um Bewilligung anzusuchen. Mit dem Ansuchen sind zwei maßstabrichtige Skizzen vorzulegen. 

III.

Besondere Bestimmungen für den Friedhof in Mannswörth

 

§ 27 Grabarten

(1) Der Friedhof verfügt über folgende Grabarten:

a. einzelne Reihengräber 

b. Familiengräber und zwar 

1. Innengräber zur Aufnahme bis zu 4 Leichen 

2. Mauergräber zur Aufnahme bis zu 4 Leichen 

3. Mauergräber zur Aufnahme bis zu 8 Leichen 

a. Grüfte und zwar 

1. zur Aufnahme bis zu 6 Leichen 

2. zur Aufnahme bis zu 12 Leichen 

(2) Die Grabstellen können in herkömmlicher Art gestaltet werden. Die teilweise Eindeckung (Mitteldeckel) von Grabstellen der herkömmlichen Art durch Steindeckel mitentsprechender Festigkeit für die weitere Abnahme im Zuge von Beerdigungen ist gestattet.

Die Ausmaße der einzelnen Grabstellen werden jedoch wie folgt vorgeschrieben:

 

Einzelgräber 2,80 m lang 1,30 m breit

Familiengräber 2,80 m lang 1,30 m breit

Doppelgräber 2,80 m lang 2,60 m breit

Grüfte 3,60 m lang 1,60 m breit

§ 28 Ausschmückung der Gräber

Der auf jeder Grabstelle befindliche freie Raum soll innerhalb der erwähnten Grenze mit Blumen oder Rosen geschmückt werden. Niedrige Ziersträucher können auf den Gräbern angepflanzt werden, wenn dadurch der Ausblick auf das Nachbargrab und das Betreten der Wege nicht behindert wird. Das Anpflanzen von Bäumen ist grundsätzlich verboten. Den Benützungsberechtigten ist es freigestellt, entweder die Grabstelle selbst auszuschmücken oder die gärtnerische Betreuung durch befugte Gewerbetreibende besorgen zu lassen.

Anhang zur Friedhofsordnung

Erläuterungen zur Verwendung und Gestaltung der im Friedhofsplan

für den Waldfriedhof enthaltenen Gräberfelder

 

Feld 1 Dieses Grabfeld wird vorläufig nicht belegt, um den Blick in die Tiefe des Friedhofes frei zu zu halten. Sämtliche Gräber sind als Familiengrabstellen vorgesehen und ausschließlich mit 

liegenden Namensplatten zu versehen. Das Ausmaß der Platten darf höchstens 0,5 m2 betragen. Auf dem Grabfeld sind 9 Bäume und 2 Rundbänke vorgesehen. Es sind Polyanthrosen und Zwerggehölze zur allgemeinen Ausstattung zu verwenden. Das Grabfeld

besitzt aus optischen Gründen keine Blütenstrauch-Randpflanzung. Das Ausmaß der Grabstellen beträgt 2,80 m x 1,40 m.

Feld 2 Das Grabfeld besteht aus den Gräbergemeinschaften A,B,C und D. Die Grabstellen werden mit Kantsteinen am Fußende eingefasst, völlig eben als sogenannte Flachgräber gestaltet. Es dürfen vom Benützungsberechtigten weder Einfassungen, noch Deckplatten, Kiesbelag und ähnliches errichtet werden. Auf dem Grabfeld können sowohl stehende, als auch liegende Grabzeichen errichtet werden. Die stehenden Grabzeichen dürfen nicht höher als 1,40 m und nicht breiter als 1,00 m sein. Die Grabplatten dürfen ein Ausmaß von 0,5 m2 nicht überschreiten (wie Feld 1). Die Fundamente dürfen nicht sichtbar sein. Die Grabzeichen sind ohne Untersockel, Jardieneren und angeklebte Laternen und möglichst als Monolythe aus Naturstein zu errichten. Schwarze und grell weiße Steine sind zu vermeiden. Das Grabfeld enthält nur Familiengräber. Es ist mit einer Blütenstrauchpflanzung umgeben und erhält außerdem 6 Bäume, 3 Bänke, ein Gießwasserbecken und einen Abfallbehälter.

Feld 3 Sämtliche 6 Grabstellen liegen innerhalb der zwischen Rahmenpflanzung und Fahrweg befindlichen Rasenflächen. Sie sind verschieden groß und als besondere Familiengräber bzw. Grüfte gedacht. Diese Gräber werden unterirdisch zu Grüften für 6 und mehr Särge ausgebaut. Die Gruftabdeckung muss jedoch in diesem Falle stets 30-50 cm unter der Oberfläche liegen, mit Erde abgedeckt und genau so wie die übrigen Gartengräber grünflächenmäßig gestaltet werden.

Für jede Grabstelle ist vom Benützungsberechtigten (eventuell unter Heranziehung von Baufirmen, Architekten, Bildhauern usw.) ein genauer Plan über die projektierte Ausgestaltung, sowohl der Grabstelle (Gruft) als auch des Grabzeichens und der gärtnerischen Gestaltung einzureichen; mit den Arbeiten darf erst nach Genehmigung des Projektes durch die Friedhofsverwaltung begonnen werden. Überhöhungen der Grabstellen gegenüber den anschließenden Rasenflächen sind nicht gestattet, ebenso alle Arten von Einfassungen und Abgrenzungen der Grabstelle. Die Verbindung mit dem Weg ist durch Plattenwege (Schrittsteine) herzustellen.

Die hinter den Gräbern befindliche Rahmenpflanzung (Bäume und Sträucher) wird von der Friedhofsverwaltung hergestellt und dauernd gepflegt. Die Pflege der einzelnen Gartengräber obliegt den Benützungsberechtigten. Auf jenen Gräbern, hinter denen noch andere angeordnet sind (z.B. die Gräber 36,37,38,39 und 40) können nur liegende Gedenksteine bzw.Namensplatten aufgelegt werden, alle übrigen Grabstellen können sowohl stehende, als auch liegende Grabzeichen bekommen. Diese Richtlinien werden den Erwerbern von Gartengrabstellen schriftlich bekanntgegeben und sind von diesen bei Erwerb zu bestätigen.

Feld 4 Dieses Grabfeld ist für gemeinsame und einzelne Reihengräber bestimmt. Es besteht aus der Gruppe A und B. Die Grabgröße beträgt 280 x 140 cm. Die Grabstellen sind als Flachgräber ohne Kantensteine und Schrittplatten ausgebildet. Die Höhe der Grabdenkmäler darf höchstens 1,20 m betragen. Auf diesem Feld können auch liegende Platten wie auf Feld 1 errichtet werden. Die Rahmenpflanzung besteht aus Blütensträuchern. Weiters sind 3 Bäume, 2 Bänke, 1 Gießwasserbecken und 1 Abfallbehälter vorgesehen. Die Zwischenwege werden als Rasenwege mit großen Schrittplatten ausgebildet.

Feld 5 Dieses soll als Ausweichgrabfeld zur Aufnahme konventioneller Gräber dienen und besteht aus den Gräbergemeinschaften A,B,C und D. Die Gruppen A,B und D enthalten Grabstellen mit dem Ausmaß 280 x 140 cm, wobei Einfassungen, Deckplatten usw. wie bei den konventionellen Gräbern gestattet werden soll. Es können auch Doppelgräber vergeben werden. Weiters enthalten die angeführten Gruppen Grüfte mit 280 x 140 cm Größe zur Aufnahme von jeweils 3 Särgen. Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern auf oder neben Grabstellen sind an eine Bewilligung gebunden und im allgemeinen verboten.

Der Teil C enthält nur Gruftplätze in der Größe 360 x 160 cm. Auch hier sind Einfassungen und Deckplatten gestattet; Grabzeichen dürfen maximal 200 cm hoch sein. Baupläne für alle baulichen Arbeiten bedürfen der Bewilligung durch die Friedhofsverwaltung. Das gesamte Grabfeld ist mit einer Blütenstrauchpflanzung umgeben und erhält 12 Bäume, 7 Bänke und 1 Gießwasserbecken, sowie einen Abfallbehälter.

Feld 7 Dieses Grabfeld grenzt ebenso wie die Felder 8, 9 und 10 an das zentral gelegene Mahnmal. An der kreisförmigen Umfahrungsstraße wurden 6 Ehrengräber (Größe insgesamt ca. 12 m2) angeordnet, die durch eine immergrüne Gehölzpflanzung von dem übrigen Grabfeld optisch getrennt sind. Das eigentliche Grabfeld 7 ist für flache Familiengräber bestimmt; Größe der Grabstellen 280 x 140 cm. Es sollen hier dieselben Richtlinien gelten, wie beim Feld 2. Das Feld besitzt 6 Bäume, 5 Bänke, 1 Gießwasserbecken und 1 Abfallbehälter.

Feld 8 Dieses Grabfeld ist analog dem Feld 7 gestaltet; es besitzt gleichfalls 6 Ehrengräber und hat dieselbe Gestaltung und Funktion wie Feld 7.

Feld 9 und Feld 10 werden analog dem Feld 7 und 8 gestaltet, kommen jedoch vorläufig nicht in Betracht.

Feld 11 und Feld 14 können je nach Bedarf für gemeinsame Gräber(Reihengräber) oder konventionelle Grabstellen verwendet und gestaltet werden.

Feld 12 und Feld 13 werden wie Feld 2 für flache Familiengräber verwendet. Es sollen auch hier dieselben Richtlinien gelten, wie für die übrigen Familiengräber.

Feld 15 Dieses Grabfeld grenzt im Osten, Süden und Westen an die Rahmenpflanzung entlang der Einfriedungsmauer und ist nur für große Familiengrabstellen (Gartengräber, Gartengrüfte) bestimmt. Es wird ähnlich gestaltet wie das Feld 3, jedoch vorläufig nicht zur Belegung herangezogen werden. Die Unterteilung der Fläche und Anordnung der Gräber zwischen den Pflanzungen soll auf Grund des Bedarfs und der beim Grabfeld 3 gemachten Erfahrungen erst später erfolgen.

Feld U Dieses Grabfeld wird als Urnenhain ausgestaltet und verwendet und sowohl eine Urnenmauer mit Nischen, als auch Erdgräber verschiedener Größen enthalten. Die Erdgräber werden als Flachgräber ohne Kantensteine und Trittplatten gestaltet. Die Grabmalhöhe darf maximal 80 cm, die Grabmalbreite maximal 70 cm betragen. Die Sichtfläche darf jedoch ein Ausmaß von höchstens 0,5 m2 nicht überschreiten.

 

Kontakt und Auskunft: 

Abteilung VII, öffentliche Dienstleistungen und Gebühren 

Robert Frind, Tel. 701 08 - 281, 

E-Mail: r.frind@schwechat.gv.at      oder       r.czech@schwechat.gv.at


